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ANFRAGE 

der Abgeordneten SANDMEIER J ~'l.Af>FC\1 
und Genossen 

an den Bundesminister Finanzen 

betreffend die steuerliche Behandlung von Bezugsvorschüssen 

Das Bundesministel~ium für Finanzen hat bei mündlichen An­

fragebean twortungen be treffenidie gebührem~ec ht Z ic he 

Beurteilung von Lohn- un~ Gehaltsvorschussen eine 

Gebührenpflicht nach § 33 TP 8 Abs. 1 Geb.Ges. 1957 in 

der derze·it ge l tenden Fassung mit dem Hinweis verneint ., 

daß es sich bei derartigen rechtsgeschaftlichen Verein­

barungen nicht um echte Darlehen im Sinne des § 983 ABGB 

handle. Erst der Umstand., daß ein solcher Bezugsvorschuß 

zum Zeitpunkt der Beendigung des Arbeitsverhaltnisses 

noch nich~ abgegolten sei und weiter aushafte., lasse die 

Vermutung zu., daß sich der ursprüngliche Rechtsgrund 

geandert habe und durch Novation ein Darlehensvertrag 

begründet worden sei., der im FalZe der Beurkundung der 

Gebührenpflicht unterliege. 

Einkommensteuerrechtlich sind dagegen Bezugsvorschüsse., die 

nicht unter den Begriff "Arbeitgeberdarlehen" gemaß § 3 

Z. 26 EStG 1972 zu subsumieren sind., als Einnahmen im Sinne 

des § 15 Abs. 1 EStg 1972 im Zeitpunkt ihres Zufließens 

dem Lohnsteuerabzug zu unte~werfen. Eine solche Vorgangs~ 

weise., die beachtliche steuerliche Nachteile für den Arbeit~ 

nehmer mit sich brachte., War bisher nicht denkbar., da Lohn-

und Gehaltsvorschüsse einkommensteuerrechtlich als A~beit­

geberdarlehen angesehen wurde. Im Bundesministerium für. F'inanzen 

wurde zwar erklärt~ daß die Ve2·neinung des Darlehenscharakters 

von Bezugsvorschüssen aus gebührenrechtZicher Sicht keine 

Xnderung der bisherigen Lohnsteuerpraxis 
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ea1,nge~ocn 'Wui'de dafür eine mit den einschZagigen 

rechtZichen Bestimmungen des ABGB und des Einkommensteuer­

rechtes in EinkZang zu bringende rechtLiche BegrUndung 

nicht geboten. Ungeachtet der Tatsache~ daß einerseits 

eine gebührenrechtZich verfehlte SachverhaZtsbeu?teilung 

nunmehr gemaß § 9 Geb.Ges. zwingend Steigerungsbetrage 

nach sich zieht., ande?erseits der Arbeitgeber geinäl3 

§ 82 Abs. 1 EStG 1972 für die Richtigkeit der Einbehaltung 

und Abfuhr der Lohnsteuer haftet., 'War bisher eine verbind­

Ziehe KZarsteZlung durch das Bundesministerium fUr Finanzen 

niaht zu erreichen. 

Die unterzeichneten.Abgeordneten stellen ~aher an den 

Bundesminister für Finanzen folgende 

Anfrage: 

1) Ist es zutreffend~' daß Lohn- und GehaZtsvorschZüsse 

von Arbeitnehmern weder aZs Darlehen gebührenpflichtig 

sind noch aLs Einkünfte aus nichtaelbstandiger Arbeit 

sofort nach ihrem Zufließen dem Lohnsteuerabzug unter­

liegen? 

2) FalZs ja: Wie begründen Sie die unterschiedZiehe Wertung 

an sich gleicher Sachverhalte im Einkommenssteuerrecht 

und im Gebührenrecht? 

3) WeLche Kriterien sind gebührenrechtlich für die Unter­

scheidung der BezugsvorschUsse von echten gebühren­

pfZichtigen Arbeitgeberdarlehen maßgebend? 

4) We:r>den Sie Vel)anZaSsen~ daß das Bundesministerium für 

Finanzen Ihre Rechtsauffassung den unterstellten Finanz"'­

behö'!:den SOwie den betroffenen Arbeitgebern und .4rbei"f;­

nehmern in geeigneter Weise zur- entsp"l'echenden Beachtung 

zur }{ e n r!."t n i s b r -i ng t ? /7 

2 
1064/J XIV. GP - Anfrage (gescanntes Original)2 von 2

www.parlament.gv.at




